
Grundstückseigentümererklärung

Anlage 1 zum § 10 Abs. 1 Telekommunikations-Kundenschutzverordnung

des/der .........................................................................................................................................................................
(Eigentümer/Eigentümerin)

gegenüber

der muenchner-freiheit.net GmbH & Co. KG
(Netzbetreiber)

Der Eigentümer/die Eigentümerin ist damit einverstanden, daß der Netzbetreiber auf seinem/ihrem Grundstück

...............................................................................Straße (Platz) Nr. .......... in ............................................................

sowie an und in den darauf befindlichen Gebäuden alle die Vorrichtungen anbringt, die erforderlich sind, um Zugänge
zu seinem öffentlichen Telekommunikationsnetz auf dem betreffenden oder einem benachbarten Grundstück und in
den darauf befindlichen Gebäuden einzurichten, zu prüfen und instand zu halten. Dieses Recht erstreckt sich auch auf
vorinstallierte Hausverkabelungen.  Die Inanspruchnahme des Grundstücks durch  Vorrichtungen  darf  nur  zu einer
notwendigen und zumutbaren Belastung führen.

Wenn infolge dieser Vorrichtungen das Grundstück und/oder die darauf befindlichen Gebäude beschädigt werden, ist
der Netzbetreiber verpflichtet, die beschädigten Teile des Grundstücks und/oder der Gebäude wieder ordnungsgemäß
instandzusetzen.  Die  vom  Netzbetreiber  errichteten  Vorrichtungen  müssen  verlegt  oder  -  soweit  sie  nicht  das
Grundstück  selbst  versorgen  und  eine  Verlegung  nicht  ausreicht  -  entfernt  werden,  wenn  sie  einer  veränderten
Nutzung des Grundstücks entgegenstehen und ihr Verbleiben an der bisherigen Stelle nicht mehr zumutbar ist. Die
Kosten  für  die  Verlegung  oder  Entfernung  trägt  der  Netzbetreiber.  Dies  gilt  nicht  für  Vorrichtungen,  die
ausschließlich  das  Grundstück  versorgen,  es  sei  denn,  es  sind  gleichzeitig  Änderungen  am  öffentlichen
Telekommunikationsnetz erforderlich.

Der  Netzbetreiber  ist  im  Rahmen  der  Zumutbarkeit  ferner  verpflichtet  und  berechtigt,  die  von  ihm  errichteten
Vorrichtungen  binnen  Jahresfrist  nach  der  Kündigung  auf  eigene  Kosten  zu  entfernen.  Auf Verlangen  sind  die
Vorrichtungen unverzüglich nach der  Kündigung zu entfernen,  soweit dem nicht  schutzwürdige Interessen Dritter
entgegenstehen.

Diese Erklärung gilt auf unbestimmte Zeit. Sie kann mit einer Frist von sechs Wochen gekündigt werden.

...............................................................................................................
Ort, Datum

...............................................................................................................
Unterschrift des Grundstückseigentümers/der Grundstückseigentümerin,
bei Wohnungseigentum Unterschrift des Verwalters/der Verwalterin

....................................................................................................................................................
Name und Anschrift (Straße und Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort)
des Grundstückseigentümers/der Grundstückseigentümerin oder des Verwalters/der Verwalterin
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Gegenerklärung

Anlage 2 zum § 10 Abs. 2 Telekommunikations-Kundenschutzverordnung

der muenchner-freiheit.net GmbH & Co. KG
(Netzbetreiber)

gegenüber

.................................................................
(Eigentümer/Eigentümerin)

Der  Netzbetreiber  verpflichtet  sich  unbeschadet  bestehender  gesetzlicher  und  vertraglicher  Ansprüche,  das
Grundstück des Eigentümers/der Eigentümerin 

...............................................................................Straße (Platz) Nr. .......... in ............................................................

und die darauf befindlichen Gebäude wieder ordnungsgemäß instandzusetzen, soweit das Grundstück und/oder die
Gebäude  durch  die  Vorrichtungen  zur  Einrichtung,  Instandhaltung  oder  Erweiterung  von  Zugängen  zu  seinem
öffentlichen Telekommunikationsnetz  auf dem betreffenden oder einem benachbarten  Grundstück und/oder in  den
darauf befindlichen Gebäuden, infolge der Inanspruchnahme durch den Netzbetreiber beschädigt worden sind.

Im Rahmen der technischen  Möglichkeiten  und der bestehenden Sicherheitsanforderungen  wird der  Netzbetreiber
vorinstallierte Hausverkabelungen nutzen.  Der Netzbetreiber wird die von ihm errichteten Vorrichtungen verlegen
oder - soweit sie nicht  das Grundstück versorgen und eine Verlegung nicht  ausreicht - entfernen,  wenn sie einer
veränderten Nutzung des Grundstücks entgegenstehen und ihr Verbleib an der bisherigen Stelle nicht mehr zumutbar
ist.  Die Kosten für die Entfernung oder Verlegung trägt  der  Netzbetreiber.  Dies gilt  nicht  für Vorrichtungen,  die
ausschließlich  das  Grundstück  versorgen,  wenn  nicht  gleichzeitig  Änderungen  am  öffentlichen
Telekommunikationsnetz erforderlich sind.

Der Netzbetreiber wird ferner binnen Jahresfrist nach der Kündigung die von ihm angebrachten Vorrichtungen auf
eigene Kosten wieder beseitigen,  soweit dies dem Eigentümer/der  Eigentümerin  zumutbar  ist.  Auf Verlangen  des
Eigentümers/der Eigentümerin  wird der Netzbetreiber die Vorrichtungen unverzüglich entfernen,  soweit dem nicht
schutzwürdige Interessen Dritter entgegenstehen.

Die Erklärung gilt auf unbestimmte Zeit. Sie kann mit einer Frist von sechs Wochen gekündigt werden.

München, den ............................................

muenchner-freiheit.net GmbH & Co. KG

..........................................................................................
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Rechtsgrundlagen

§ 10 Telekommunikations-Kundenschutzverordnung (TKV)

§ 10 Grundstückseigentümererklärung
(1) Wer Zugänge zu öffentlichen Telekommunikationsnetzen anbietet, kann den Abschluß eines Vertrages über

diese  Leistungen  davon  abhängig  machen,  daß  dem  Netzbetreiber  für  das  betroffene  Grundstück  eine
Einverständniserklärung des dinglich Berechtigten vorgelegt wird (Grundstückseigentümererklärung, Anlage
1).

(2) Der Netzbetreiber stellt dem dinglich Berechtigten eine Gegenerklärung aus (Anlage 2).

(3) Soll ein Zugang zu einem öffentlichen Telekommunikationsnetz von einem anderen Anbieter bereitgestellt
werden, so hat der Berechtigte einer Grundstückseigentümererklärung dem anderen Anbieter von Zugängen
zu öffentlichen Telekommunikationsnetzen die Mitbenutzung der auf dem Grundstück und in  den darauf
befindlichen  Gebäuden  verlegten  Leitungen  und  Vorrichtungen  zu  ermöglichen,  sofern  der
Grundstückseigentümer keine weitere Grundstückseigentümererklärung erteilt und erforderliche Nutzungen
des Berechtigten der Mitbenutzung nicht entgegenstehen. Er kann hierfür ein Entgelt erheben, das sich an
den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung orientiert.

§ 50 und § 57 Telekommunikationsgesetz (TKG)

Achter Teil Benutzung der Verkehrswege

§ 50 Grundsatz der Benutzung öffentlicher Wege
(1) Der  Bund  ist  befugt,  Verkehrswege  für  die  öffentlichen  Zwecken  dienenden  Telekommunikationslinien

unentgeltlich zu benutzen, soweit nicht dadurch der Widmungszweck der Verkehrswege dauernd beschränkt
wird (Nutzungsberechtigung). Als Verkehrswege gelten die öffentlichen Wege, Plätze und Brücken sowie die
öffentlichen Gewässer.

(2) Der  Bund überträgt  das Recht  nach Absatz 1 auf Lizenznehmer  nach  § 6 Abs. 1 Nr.  1 im Rahmen der
Lizenzerteilung nach § 8. Telekommunikationslinien sind so zu errichten und zu unterhalten, daß sie den
Anforderungen der Sicherheit und Ordnung sowie den anerkannten Regeln der Technik genügen.

(3) Die Verlegung neuer Telekommunikationslinien und die Änderung vorhandener Telekommunikationslinien
bedürfen der Zustimmung der Träger der Wegebaulast. Bei der Verlegung oberirdischer Leitungen sind die
Interessen  der  Wegebaulastträger,  der  Lizenznehmer  und  die  städtebaulichen  Belange  abzuwägen.  Die
Zustimmung kann mit technischen Bedingungen und Auflagen versehen werden, die diskriminierungsfrei zu
gestalten sind.

(4) Ist der Wegebaulastträger selbst Lizenznehmer oder mit einem Lizenznehmer im Sinne des § 37 Abs. 1 oder
2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen zusammengeschlossen, so ist die Regulierungsbehörde für
die Zustimmungserteilung nach Absatz 3 zuständig, wenn ein anderer Lizenznehmer die Verkehrswege des
Wegebaulastträgers nutzen will.

muenchner-freiheit.net GmbH & Co. KG
Grundstückseigentümererklärung, Gegenerklärung und Rechtsgrundlagen

Stand 4/00 - Seite 3 von 4



§ 57 Beeinträchtigung von Grundstücken
(1) Der Eigentümer eines Grundstücks, das nicht ein Verkehrsweg im Sinne des § 50 Abs. 1 Satz 2 ist, kann die

Errichtung, den Betrieb und die Erneuerung von Telekommunikationslinien auf seinem Grundstück insoweit
nicht verbieten, als 

1. auf dem Grundstück eine durch ein Recht gesicherte Leitung oder Anlage auch für die Errichtung, den
Betrieb und die Erneuerung einer Telekommunikationslinie genutzt und hierdurch die Nutzbarkeit des
Grundstücks nicht dauerhaft zusätzlich eingeschränkt wird oder

2. das Grundstück durch die Benutzung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt wird.

(2) Hat der Grundstückseigentümer eine Einwirkung nach Absatz 1 zu dulden, so kann er von dem Betreiber der
Telekommunikationslinie  einen  angemessenen  Ausgleich  in  Geld  verlangen,  wenn  durch  die  Errichtung,
Erneuerung  oder  durch  Wartungs-,  Reparatur-  oder  vergleichbare,  mit  dem  Betrieb  der
Telekommunikationslinie unmittelbar zusammenhängende Maßnahmen eine Benutzung seines Grundstücks
oder  dessen Ertrag  über  das zumutbare Maß hinaus  beeinträchtigt  wird.  Für  eine erweiterte  Nutzung  zu
Zwecken der Telekommunikation kann darüber hinaus ein einmaliger Ausgleich in Geld verlangt werden,
sofern bisher keine Leitungswege vorhanden waren, die zu Zwecken der Telekommunikation genutzt werden
konnten.  Wird das Grundstück oder sein Zubehör durch die Ausübung der aus dieser Vorschrift folgenden
Rechte beschädigt, so hat der Betreiber auf seine Kosten den Schaden zu beseitigen.
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